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tƭŀƴǳƴƎǎōŜǊƛŎƘǘ 

1 Ausgangslage 

1.1 Anlass 

Die Gemeinden sind gemäss Art. 21 des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) verpflichtet, ihre 

Planungsinstrumente periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls veränderten Verhältnissen anzupas-

sen.  

In Buus wurden die Zonenvorschriften Siedlung gemeinsam mit den Teilzonenvorschriften Siedlung 

«Dorfkern» im Jahr 2007 durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt. Da der Pla-

nungshorizont von 15 Jahren im Jahr 2022 erreicht wurde und mit dem teilrevidierten Raumplanungsge-

setz (RPG) mittlerweile auch andere gesetzliche Grundlagen gelten, hat sich die Gemeinde Buus entschie-

den, die Zonenvorschriften Siedlung und Dorfkern zur revidieren.  

1.2 Ziele der Planung 

Generell wird das Ziel verfolgt, die Zonenvorschriften an die aktuellen Bedürfnisse und gesetzlichen 

Grundlagen anzupassen. Unter anderem sind sie an folgende übergeordnete Gesetzgebungen und Pla-

nungen anzupassen: 

¶ Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979  

¶ Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 

¶ Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 08. Januar 1998 

¶ Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998  

 

Mit der Ortsplanungsrevision werden weiter die folgenden, auf dem räumlichen Leitbild basierende, Ziele 

verfolgt: 

¶ IŀǳǎƘŅƭǘŜǊƛǎŎƘŜ bǳǘȊǳƴƎ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ 

¶ Moderates Bevölkerungswachstum 

¶ Ausgeglichene Bevölkerungsstruktur 

¶ Nutzung der unüberbauten oder nicht erschlossenen Bauzonen 

¶ Ermöglichung von Nachverdichtungen an geeigneten Standorten 

¶ Schaffung und Erhaltung wohnlicher Siedlungen 

¶ ½ǿŜŎƪƳŅǎǎƛƎŜ ½ǳƻǊŘƴǳƴƎ Ǿƻƴ ²ƻƘƴπ ǳƴŘ !ǊōŜƛǘǎƎŜōƛŜǘŜƴ 

¶ Sinnvolle Erhaltung und Erneuerung des historischen Dorfkerns Aufwertung des Dorfplatzes 

¶ Berücksichtigung der Naturgefahren 

¶ Stärkung der Siedlungsökologie 

¶ Umsetzung der IVHB  

¶ {ŎƘƻƴǳƴƎ ŘŜǊ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘŜ ǾƻǊ ǎŎƘŅŘƭƛŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ƭŅǎǘƛƎŜƴ LƳƳƛǎǎƛƻƴŜƴ 

¶ Ökologisch sinnvolle Begrünung des Siedlungsgebietes und Vernetzung dieser Flächen unterei-

nander 

¶ .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭŜƴ ƎŜƴǸƎŜƴŘ ƎǊƻǎǎŜǊ CƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ²ŜǊƪŜ ǳƴŘ !ƴƭŀƎŜƴ 
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1.3 Räumliche Lage und Abgrenzung 

Die Gemeinde Buus befindet sich im Bezirk Sissach am östlichen Rand des Oberbaselbiets. Im Norden 

grenzt Buus an die Gemeinde Maisprach, im Westen an Wintersingen, im Süden an Rickenbach, Orma-

lingen und Hemmiken. Die Nordostseite von Buus grenzt an den Kanton Aargau bzw. die Gemeinden 

Zeiningen, Zuzgen und Hellikon.  

 
Abb. 1: Lage der Gemeinde Buus (GeoView.ch) 

 

1.4 Änderungen 

Die wichtigsten Änderungen, welche in der Revision vorgenommen werden, sind folgend gelistet.  

Ҧ Überführung des Teilzonenreglements Siedlung «Dorfkern» in das Zonenreglement Siedlung, der 

Teilzonenplan Dorfkern bleibt als eigenständiges Planungsinstrument bestehen 

Ҧ Umsetzung der Bestimmungen der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Bau-

begriffe (IVHB) im Zonenreglement Siedlung, u.a.:  

Ҧ Einführung Überbauungsziffer, Streichung Bebauungsziffer  

Ҧ Streichung Sockelgeschoss und Überführung der bisherigen Wohnzone W1 in eine W2 aufgrund 

der Umsetzung IVHB 

Ҧ Einführung der Grünflächenziffer  

Ҧ Einführung Vorschriften für Vollgeschosse, Untergeschosse, Dachgeschosse 

Ҧ Anpassung Vorschriften für Klein- und Anbauten 

Ҧ Umzonung teile der bisherigen Gewerbezone G1 in eine Wohn- und Geschäftszone WG2b 

Ҧ Anpassung der Zonen für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA) an den heutigen Bedarf 

Ҧ Umzonung von Flächen der Landwirtschaftszone zu einer Zone mit unbestimmter Nutzung im Sied-

lungsgebiet (Reservezone für Won- und Geschäftszone)  

Ҧ Aufnahme von Naturschutzobjekten auf Basis des Naturinventars 

Ҧ Liberalisierung der Bestimmungen zu Dachaufbauten in der Kernzone 

Ҧ Unterschutzstellung gewisser bedeutender Vorgärten in der Kernzone 

Ҧ Einführung von Bestimmungen zu Mobilfunkanlagen 

Ҧ Einführung von Bestimmungen zur Umgebungsgestaltung (ökologische Gestaltung) 
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2 Organisation und Ablauf der Planung 

2.1 Projektorganisation 

Die Revision Zonenplan Siedlung und Dorfkern wurde von der Einwohnergemeinde Buus in Zusammen-

arbeit mit der Jermann Ingenieure + Geometer AG in Arlesheim ausgearbeitet. Die Planung wird von 

einer Arbeitsgruppe, bestehend aus der Gemeindepräsidentin, dem zuständigen Gemeinderat und dem 

Gemeindeverwalter, begleitet.  

2.2 Planungsablauf  

Die wesentlichen Schritte der Planung sind nachfolgend dargestellt: 

bis Mai 2023 Entwurf Planunterlagen unter Begleitung der Arbeitsgruppe 

Mai 2023 Freigabe durch den Gemeinderat 

Juli 2023 ς September 2023 kantonale Vorprüfung 

10. Juli 2023 ς 1. September 2023 öffentliche Mitwirkung 

21. März 2024 Gemeindeversammlung 

Mai ς Juli 2024 Planauflage / Einspracheverfahren 

ab August 2024 Regierungsrätliche Genehmigung  

3 Rahmenbedingungen 

3.1 Gesetzliche Grundlagen auf eidgenössischer Ebene 

Ҧ Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 

Ҧ Verordnung über die Raumplanung (RPV) vom 28. Juni 2000 

Ҧ Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966 

Ҧ Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983 

Ҧ Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 4. Oktober 1985 

Ҧ Bundesgesetz über den Gewässerschutz (GSchG) vom 24. Januar 1991 

Ҧ Verordnung über den Gewässerschutz (GSchV) vom 28. Oktober 1998 

Ҧ Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 

Ҧ Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV) vom 27. Februar 1991 

 

3.2 Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene 

Ҧ Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 1998 

Ҧ Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998 

Ҧ Kantonales Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz (DHG) vom 9. April 1992 

Ҧ Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) vom 20. November 1991 

Ҧ Gesetz über den Gewässerschutz (GwSG) vom 18. April 1994 

Ҧ Umweltschutzgesetz Basel-Landschaft (USG BL) vom 27. Februar 1991 

Ҧ Verordnung über den Umweltschutz (USV) vom 24. Dezember 1991 

Ҧ Gesetz über die Nutzung und den Schutz des Grundwassers (Grundwassergesetz) vom 3. April 1967 
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Ҧ Verordnung über die Wasserversorgung sowie die Nutzung und den Schutz des Grundwassers vom 

13. Januar 1998 

Ҧ Gesetz über den Wasserbau und die Nutzung der Gewässer (WBauG) vom 1. April 2004 

Ҧ Gesetz über den Schutz und die Erforschung von archäologischen Stätten und Objekten (Archäologie-

gesetz, ArchG) vom 11. Dezember 2002 

Ҧ Verordnung zum Archäologiegesetz (ArchVo) vom 22. November 2005 

 

3.3 Übergeordnete Planungen und Rahmenbedingungen 

3.3.1 Kantonaler Richtplan 

Der Kantonale Richtplan (KRIP) ist für die Revision der Zonenvorschriften Siedlung wegleitend und über-

setzt die zentralen Anliegen des Raumplanung- und Baugesetz in konkrete Vorgaben. Buus ist gemäss 

Räumlichem Entwicklungskonzept Basel-Landschaft dem Raumtyp «Ländlicher Raum» bzw. dem regio-

nalen Handlungsraum «Oberes Baselbiet» zugewiesen.  

 

 

Ausgangslage Richtplanaussage Objektblatt Objekt 

  S 1.1 Siedlungsgebiet 

  S 3.2 ISOS 

  L 2.1 Landwirtschaftsgebiet 

  L 2.2 Fruchtfolgeflächen 

  L 2.3 Schutzwald 

  L 3.1 Vorranggebiet Natur 

  L 3.2 Vorranggebiet Landschaft 

  L 3.3 BLN-Objekte 

Abb. 2: Ausschnitt Kantonaler Richtplan Gesamtkarte (Stand Juni 2020) (Amt für Raumplanung Basel-Landschaft 2020) 
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Es sind folgende Objektblätter für die Entwicklung im Siedlungsgebiet der Gemeinde Buus massgebend 

und in der Revision umzusetzen:  

 S 1.1 Siedlungsgebiet 

 S 1.2 Bauzonen 

 S 3.1 Ortsbildschutz 

 S 3.2 ISOS 

 L 1.3 Naturgefahren 

 V 2.2 Kantonsstrassennetz 

 V 3.2 Wanderwege  

 V 3.3 Fusswege 

 VE 3.2 Abwasser 

So soll die zukünftige Siedlungsentwicklung nach innen gerichtet sein, das Wachstum in die Fläche soll 

eingedämmt werden (S 1.1 Siedlungsgebiet).  

Für die Gemeinde Buus sind die im Objektblatt S 1.1 beschlossenen Planungsgrundsätze und -anwei-
sungen nicht relevant. Zum einen ist die Auslastung der bestehenden Bauzonen im Handlungsraum 
«Oberes Baselbiet» zu gering, um eine Erweiterung der Wohn- Misch- oder Zentrumszonen (WMZ) 
durch Einzonung in Erwägung zu ziehen.1 Zum anderen sind in der KRIP-Gesamtkarte für Buus keine 
«Erweiterungsgebiete Bauzonen» festgelegt. 

 

Die Bauzonen im Siedlungsgebiet entsprechen im Umfang dem Bedarf für die nächsten 15 Jahre, wobei 

die inneren Nutzungsreserven konsequent mobilisiert werden müssen (S 1.2 Bauzonen). Dies bedeutet, 

dass unbebaute WMZ überbaut bzw. bebaute WMZ verdichtet werden müssen, bevor neue Bauzonen 

durch Umzonung oder Einzonung aktiviert werden könnten. Für den Ausbau der WMZ muss die Auslas-

tung der Gemeinde mindestens 95 % betragen. Eine Ausnahme existiert gem. Planungsgrundsatz b, wo-

nach der Regierungsrat in begründeten Fällen eine Umzonung von gut durch den ÖV erschlossenen oder 

zentral gelegenen Gebieten genehmigen kann. Diese neugeschaffenen WMZ müssten jedoch mit einer 

Ausnützungszifffer von mindestens 0.6 dicht überbaut werden (Planungsgrundsatz d). Zudem ist mittels 

Nutzungsvorschriften eine hohe städtebauliche Qualität (Aussenraum, Volumetrie, Architektur) sicher-

zustellen. 

Die WMZ-Auslastung für das Jahr 2036 liegt in Buus bei 103.2 %. Umzonungen hin zu WMZ-Zonen 
können hinsichtlich der Vorgaben aus dem KRIP in Betracht gezogen werden.   

 

Betreffend dem Ortsbildschutz (S 3.1) gilt der Vorsatz, dass bei der Weiterentwicklung des Ortskerns und 

des gesamten Siedlungsgebiets die Pflege des Ortsbilds und der Erhalt von schützenswerten Einzelobjek-

ten zu beachten sind. Entsprechend wird in den Planugsgrundsätzen die Nutzung der bestehenden In-

nenentwicklungspotenziale in Ortskernen unter der Bewahrung der wertvollen Bausubstanz und der 

identitätsstiftenden Bautypologien gefordert. Zusätzlich soll die räumliche Differenziertheit in den Orts-

kernen (Vorplatzbereich, Hauptbautenbereich, Hofstattbereich) erhalten und gestärkt werden.  

 

1 Die Berechnung der Auslastung der WMZ richtet sich nach dem kantonalen Richtplan, Objektblatt S 1.2, Planungs-
anweisung b, Ziffer 2. Eine Voraussetzung für Einzonungen ist, dass die Auslastung der Gemeinde und des Hand-
lungsraums mindestens 95 % beträgt. Die Auslastung der Gemeinde Buus für das Jahr 2036 liegt bei 103.2 %, dieje-
nige des Handlungsraumes «Oberes Baselbiet» jedoch lediglich bei 94.4 %. 
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Zusätzlich ist der Ortskern von Buus im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von natio-

naler Bedeutung (ISOS, S 3.2) gelistet. Der KRIP fordert, dass das ISOS in der Interessensabwägung bei 

Richt- und Nutzungsplanungen zwingend beachtet wird. Von den Schutzzielen des ISOS kann nur abge-

wichen werden, wenn sich ein gewichtiges, das Interesse an der Erhaltung überwiegendes öffentliches 

Bedürfnis nachgewiesen werden kann. Trotzdem ist eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung der 

Ortsbilder möglich. Die historische Bausubstanz soll unter Berücksichtigung der Nutzungsbedürfnisse und 

des Ortsbildschutzes zeitgemäss umgenutzt, erneuert oder baulich erweitert werden können. 

Aufgrund der Umstufung von diversen Gebäude-Schutzkategorien sind die beiden Objektblätter S 3.1 
und 3.2 für die Revision relevant. Die Anpassung der Kategorien wird in Kapitel 5.7.1 unter Berücksich-
tigung des ISOS behandelt. Durch die Umstufungen wird eine verantwortungsvolle Entwicklung des 
Ortskerns unter Berücksichtigung der Nutzungsbedürfnisse zugelassen, wobei die wertvolle Bausub-
stanz und identitätsstiftenden Bautypologien bestmöglich bewahrt werden.  
Die den Freiraum im Siedlungsgebiet betreffenden Planungsweisungen des Objektblattes S 3.1 werden 
in der vorliegenden Revision mit der teilweisen Umsetzung des Naturinventars, der Unterschutzstel-
lung von Vorgärten und Stützmauern sowie der Weiterentwicklung der Bestimmungen zu den Hof-
statt- und Vorplatzbereichen weitgehend umgesetzt (vgl. Kapitel 5). 

 

Die Gemeinden berücksichtigen bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten die Naturgefahrenkarten (L 1.3). 

Sie legen die notwendigen planerischen und baurechtlichen Schutzbestimmungen in ihren Richt- und 

Nutzungsplänen fest.  

Die Naturgefahrenkarte (L 1.3) wurde bereits in der Nutzungsplanung festgelegt und wird in vorliegen-
der Revision überprüft und wo nötig angepasst (vgl. Kapitel 5.10) 

 

In Bezug auf das Kantonsstrassennetz (V 2.2) legt die Richtplankarte Verkehrsinfrastruktur die Haupt-

strassen nach Maisprach und Rickenbach als Hauptverkehrsstrassen (in Abb. 3 rot) kategorisiert. Bei der 

Hauptstrasse nach Hemmiken handelt es sich um eine übrige Kantonsstrasse (in Abb. 3 grün).  

Für die vorliegende Revision ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

 

 
Abb. 3: Ausschnitt Kantonaler Richtplan Verkehrsinfrastruktur (Stand Juni 2020) (Amt für Raumplanung Basel-Landschaft 
2020) 
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Mehrere kantonale Wanderwege (in Abb. 3 orange) verlaufen durch das Siedlungsgebiet und entlang der 

Hauptverkehrsstrassen verläuft eine kantonale Radroute. 

  

Da der Strassennetzplan nicht revidiert wird, ergibt sich für die vorliegende Revision kein Handlungs-
bedarf. Dies gilt auch für das Objektblatt V 3.3 Fusswege. 

 

Objektblatt VE 3.2 Abwasser definiert in der örtlichen Festlegung, dass bei anstehenden, grösseren Sa-

nierungen die Ableitung von kommunalem Abwasser auf grössere Abwasserreinigungsanlagen (ARA) bei 

allen öffentlichen ARA geprüft und, falls sinnvoll und zweckmässig, umgesetzt werden müssen. Bis 2030 

muss eine solche Prüfung auch beim ARA Buus vorgenommen werden. 

Die OeWA-Analyse berücksichtigt die allfällige Verlegung.  

 

3.3.2 Agglomerationsprogramm Basel 

Nach den Planungsanweisung im Objektblatt V 1.2 KRIP integriert der Kanton die Ergebnisse des Agglo-

merationsprogramms (Bereich Verkehr und Siedlung) im kantonalen Richtplan je nach räumlicher Aus-

wirkung als Fortschreibung oder Anpassung und legt so die Ergebnisse des Agglomerationsprogramms 

verbindlich fest.  

 

                       

 

 Abb. 4: Agglomerationsprogramm Basel, 4. Generation: Zukunftsbild 2040 (Agglomerationsprogramm Basel) 

Gemeinde Buus 
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Buus wird zum «Ländlichen Siedlungsraum» gezählt. Im Zukunftsbild 2040 werden für den ländlichen 

Siedlungsraum folgende Entwicklungsziele definiert:  

Ҧ Die Dorfstrukturen sind gut in die offene Landschaft integriert. Sie bilden einen kompakten Siedlungs-

körper. Die Ortskerne sind aufgewertet und bestehende Entwicklungspotenziale genutzt. Schlecht er-

schlossene Reservelagen sind ausgezont.  

Ҧ Ein nachfragegerechtes Busangebot und die Verknüpfung mit dem Fuss- und Veloverkehrsnetz stellen 

eine effiziente Anbindung an die S-Bahn mit funktionierenden Umsteigebeziehungen sicher. Der mo-

torisierte Individualverkehr (MIV) nimmt eine Rolle als wichtiger Baustein des Gesamtverkehrssys-

tems auf einem Netz von Verbindungsstrassen wahr. 

Ҧ Wohnnutzung von kleiner bis mittlerer Dichte und das lokale Gewerbe prägen den Charakter der länd-

lichen Dörfer.  

Ҧ Die Versorgungseinrichtungen decken den täglichen Bedarf ab. 

 

Die Entwicklungsziele des Aggloprogramms sind, soweit zonenplanerisch relevant, in der Revision um-
gesetzt.  

 

3.3.3 Gewässerraum 

Die im Jahr 2011 teilrevidierte eidgenössische Gewässerschutzgesetzgebung fordert, dass für jedes 

Fliessgewässer ein Gewässerraum festzulegen ist. Der Gewässerraum dient der Gewährleistung der na-

türlichen Funktionen der Gewässer, dem Schutz vor Hochwasser sowie der Gewässernutzung. Der Ge-

wässerraum wurde innerhalb des Siedlungsgebiets kommunal bereits weitgehend festgelegt (RRB 2023-

501 vom 25. April 2023). Ausnahme bildet der Gewässerraum entlang des Chräbsbächli im Gebiet Sell-

matt, wo der Gewässerraum nach Übergangsbestimmungen mit dieser Revision durch den Verzicht auf 

den Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 5 GSchV ersetzt wird.  

 
Abb. 5: Genehmigungsplan Gewässerraum (Quelle: Jermann AG 2022) 














































































































